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Rund zweieinhalb Jahre nach der öffentlichen Vernehm
lassung des Gesetzesentwurfs ist die neue Aargauer Jagd
gesetzgebung am 1. Januar 2010 in Kraft getreten. Eine 
intensive Zeit mit vielen guten, aber auch turbulenten 
Gesprächen und Verhandlungen mit Fachverbänden und 
unter Behörden zu dieser Totalrevision des Aargauer Jagd
rechts hat damit einen Abschluss gefunden. Wie wirkt  
sich diese Revision auf die Jagd und die Wildtiere aus und 
welches sind die wichtigsten Änderungen?

Die Regelung der Jagd ist Sache der 
Kantone. Dies ist im Bundesgesetz 
über die Jagd und den Schutz wild 
lebender Säugetiere und Vögel aus 
dem Jahr 1986 so festgelegt. Bereits 
im Namen dieses Bundesgesetzes 
lässt sich erkennen, dass es darum 
nicht nur um die Nutzung der Wildbe-
stände geht, sondern auch um deren 
Schutz. Das Gesetz bezweckt «…die 
Artenvielfalt und die Lebensräume 
der einheimischen wild lebenden Säu-
getiere und Vögel zu erhalten und 
 bedrohte Tierarten zu schützen». Als 
weiterer Zweck ist im Bundesjagdge-
setz festgelegt, dass die Wildschäden 
im Wald und an landwirtschaftlichen 
Kulturen auf ein tragbares Mass zu 
begrenzen sind. Bereits damit ist klar, 
dass bei einer Jagdgesetzrevision 
nicht nur die Behörden und Jäger be-
troffen sind und mitreden wollen, 

sondern auch Vertreter des Natur-
schutzes sowie der Forst- und Land-
wirtschaft. Zudem geht es darum, die 
Jagd als nachhaltige Nutzung natür-
licher Ressourcen zu gewährleisten. 
Im Kanton Aargau besteht das Re-
viersystem. Eine Jagdgesellschaft 
pachtet jeweils auf acht Jahre das 
Recht, die Jagd auf einer bestimmten 
Fläche ausüben zu können, und ent-
richtet dafür einen Pachtzins.

Neues Umfeld, neues Jagdrecht
Das bis Ende 2009 gültige Aargau-
ische Jagdgesetz stammte aus dem 
Jahre 1969. Es hat sich im Grundsatz 
gut bewährt. Der Kanton ist in derzeit 
218 Jagdreviere aufgeteilt, in denen 
knapp 1000 Jagdpächter und Jagd-
aufseher sowie 400 Jagdgäste die 
Jagd ausüben und jährlich rund 5000 
Rehe, 3000 Füchse, 1000 Wildschwei-

ne und weitere Wildtiere erlegen und 
sich um die Wildtiere kümmern. Die 
Umwelt und die gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen haben sich seit 
Inkrafttreten des Gesetzes jedoch we-
sentlich verändert. Verschiedene Be-
stimmungen des über 40-jährigen 
Gesetzes sind nicht mehr geeignet, 
um die heutigen und künftigen Prob-
leme der Jagd und des Lebensraums 
der Wildtiere zu lösen. Der gesell-
schaftliche Wandel und neue Er-
kenntnisse und Erfahrungen führten 
zu einem erweiterten Verständnis der 
Aufgaben der Jagd im Management 
der jagdbaren und der geschützten 
wild lebenden Tierarten. Wenig be-
kannt ist zum Beispiel, dass die Wild-
artenzahl und deren Häufigkeit deut-
lich zugenommen haben. Vor 40 Jah-
ren gab es kaum Wildschweine, Gäm-
sen oder Hirsche und keinen einzigen 
Biber oder Luchs. Der Rehwildbe-
stand war damals deutlich tiefer und 
die so genannten Neozoen (fremd-
ländische Arten wie Rostgans oder 
Marderhund) kannte man nicht. Der 
Druck auf die Lebensräume der Wild-
tiere ist aufgrund der Entwicklung 
von Siedlungen, Verkehr, Bevölke-
rung und Freizeitaktivitäten stark ge-
stiegen. Die Vernetzung der Lebens-
räume ist zu einem dringenden und 
wichtigen Thema geworden. Auf-
grund neuer Gesetze seit 1969 in den 
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Neues Jagdrecht im Aargau:  
Was hat sich geändert?

Gämse und Kormoran werden im Kanton Aargau neu jagdbar. Das bedeutet nicht einfach «Feuer frei».  
Ein kantonal begleitetes Management sorgt für die notwendige Balance zwischen Schutz und Nutzung.
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Aufgabenteilung  
Kanton – Gemeinden
Insgesamt wurde mit dem neuen Jagd-
recht die Regulierungsdichte deutlich 
reduziert. Aus 144 Paragrafen des al-
ten Gesetzes, Verordnungen und ei-
nes Dekrets wurden noch 70 Paragra-
fen mit dem neuen Jagdgesetz und 
der Jagdverordnung. Eine der gröss-
ten Änderungen betrifft die Zustän-
digkeiten. Bisher haben die Gemein-
den die Jagdreviere im Namen des 
Kantons verpachtet und die 1,3 Milli-
onen Franken Pachtzins eingenom-
men. Neu verpachtet der Kanton die 
Jagdreviere direkt und nimmt den 
Pachtzins ein, der primär für den 
Wildschaden, für Massnahmen des 
Arten- und Lebensraumschutzes so-
wie für Vollzugsaufgaben im Sinne 
dieses Gesetzes verwendet wird. Für 
die Vergabe des Jagdreviers an eine 
Jagdgesellschaft braucht es jedoch 
die Zustimmung der Gemeinden, 
ebenso für die von der Jagdgesell-
schaft vorgeschlagenen Jagdaufse-
her. Die Gemeinden werden jedoch 
von administrativen Aufgaben im Zu-

Die wichtigsten Ziele  
des neuen Jagdrechtes
Im Rahmen des Normkonzeptes hat 
man die Ziele der Totalrevision des 
kantonalen Jagdrechtes festgelegt. 
Die wichtigsten davon sind die Fol-
genden:
1.  Entschlackung des Gesetzes und 

Erhöhung der Anpassungsfähig-
keit an veränderte Situationen und 
örtliche Verhältnisse durch klare 
Kompetenznormen;

2.  Vereinfachung der Verfahren und 
der administrativen Abläufe und 
Schaffung klarer Zuständigkeiten;

3.  Verbesserung des Schutzes wild 
lebender Säugetiere und Vögel 
und bessere Vernetzung der Le-
bensräume;

4.  Entflechtung der Aufgaben und Ent-
lastung der Gemeinden und der Be-
zirksämter von Aufgaben, die bes-
ser und schlanker durch den Kan-
ton erfüllt werden können;

5.  Neue und klarere Regelung der 
Verantwortung für die Verhütung 
und Vergütung von Schäden durch 
wild lebende Tiere.

Bereichen Natur und Landschaft, 
Raumentwicklung, Umwelt und Wald, 
die sich ebenfalls mit dem Schutz 
und der Aufwertung der Lebensräu-
me der Wildtiere befassen, wurde die 
Koordination der verschiedenen Be-
reiche wichtiger. Die Entwicklungen 
im Umfeld der Jagd und die damit 
verbundenen vielfältigen Aufgaben 
im Dienste der Gesellschaft – Verhü-
tung und Vergütung von Wildschä-
den, jagdpolizeiliche Aufgaben, Un-
falltiere, Schutz der Lebensräume der 
Wildtiere, Seuchenbekämpfung – sind 
damit anspruchsvoller und zeitauf-
wändiger geworden. Die Bejagung 
muss sich auch auf neue räumliche 
und zeitliche Gegebenheiten ausrich-
ten. Damit die Jagd attraktiv und ge-
sellschaftlich akzeptiert bleibt und 
ihre Aufgaben möglichst eigenver-
antwortlich erfüllen kann, bestand 
auch Handlungsbedarf bei den Be-
stimmungen über die Revierbildung, 
Bewertung und Verpachtung und bei 
der Bejagung. Ausgelöst wurde die 
Gesetzesrevision durch verschiedene 
parlamentarische Vorstösse.

Die Anforderungen an den Jäger haben sich in den letzten Jahrzehnten stark geändert: mehr Wildtierarten, aber 
auch mehr Druck und Störungen durch Siedlungen, Verkehr und Mensch für die Wildtiere und ihre Lebensräume. 
Nicht jedes Jagdrevier hat noch solche idyllischen Ecken.
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gutachterliches Verfahren, das von 
11 Bezirksjagdkommissionen durch-
geführt wurde. Neu orientiert sich die 
Revierbewertung an der jagdlich nutz-

Sie werden nach Anhörung der Jagd-
gesellschaften und Gemeinden durch 
den Regierungsrat festgelegt. Die 
Jagdrevierbewertung war bisher ein 

sammenhang mit der Jagd, von finan-
ziellen Beiträgen an Wildschadenver-
gütung und -verhütung entlastet. Da-
mit der Kontakt zwischen Jagdgesell-
schaft und Gemeinde jedoch beste-
hen bleibt, informiert die Jagdgesell-
schaft ihre Gemeinde(n) jährlich über 
ihre Tätigkeiten.

Einfachere Abläufe bei Ver 
pachtung, Bewertung und 
Grenzfestlegung der Jagdreviere
In diese Abläufe werden nicht mehr 
alle Gemeinden, alle elf Bezirksjagd-
kommissionen und beide kantonalen 
Kommissionen eingebunden. Eine 
Versteigerung der Jagdreviere gibt 
es nicht mehr. Die Jagdreviere wer-
den vom Kanton ausgeschrieben, 
worauf sich die Jagdgesellschaften 
bewerben können. Im Falle von meh-
reren Bewerbungen gibt es klare Ver-
gabekriterien. Die Grenzen der Jagd-
reviere orientieren sich nicht mehr 
primär an den Gemeindegrenzen, 
sondern sollen wildbiologische und 
jagdliche Kriterien berücksichtigen. 

Im Kanton Aargau existiert das Revierjagdsystem. Der Kanton verpachtet 
das Jagdrecht in den 210 Jagdrevieren jeweils auf acht Jahre an eine 
Jagdgesellschaft. Die Mehrheit der Kantone kennt das Patentsystem.

Der Wildschaden – hier eine von Wildschweinen umgepflügte Weide – wird neu bis zu einer gewissen Höhe direkt 
von der Jagdgesellschaft vergütet.
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Revierjagdsystem im Kanton Aargau

Revierjagd 
Patentjagd 
Jagdverbot
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den betroffenen Verbänden gestri-
chen. Das Management dieser Vogel-
art richtet sich nach einem kantona-
len Massnahmenplan. Die Verwen-
dung von Bleischrot wird auf der 
Wasservogeljagd aufgrund der Bio-
akkumulation des toxischen Bleis in 
der Umwelt ausnahmslos verboten, 
wie das bereits seit Jahren in einigen 
europäischen Ländern der Fall ist.

Stärkung für den Arten und 
Lebensraumschutz
Das neue Jagdgesetz schafft die ge-
setzliche Grundlage, um Massnah-
men zum Schutz der Wildtiere über 
Leistungsvereinbarungen mit Gemein-
den, Jagdgesellschaften und Verbän-
den zu fördern. Dies könnten zum Bei-
spiel Lebensraumaufwertungsmass-
nahmen für Wildtiere sein. Neu wird 
die Vernetzung der Lebensräume für 
Wildtiere als Kantonsaufgabe erwähnt. 
Zudem wurde eine neue Möglichkeit 
geschaffen, um die Wildtiere vor Stö-
rungen zu schützen, wie dies im eid-
genössischen Jagdgesetz von den 
Kantonen verlangt wird. Der Regie-
rungsrat kann zum Beispiel die Zu-
gänglichkeit bestimmter Gebiete klein-
räumig und zeitlich zum Schutz der 
Wildtiere einschränken. Konsequen-

Erleichterungen im Jagdbetrieb
Bisher galt ein Sonntagsjagdverbot. 
Die Wildschweinjagd wird oft nachts 
betrieben, der Druck auf die Jäger 
aufgrund der Wildschadensituation 
und der steigenden Schwarzwildbe-
stände ist gross. Deshalb ist neu die 
Einzeljagd an Sonn- und Feiertagen 
bis 5 Uhr und ab 18 (Winterzeit) res-
pektive ab 21 Uhr (Sommerzeit) er-
laubt. Zudem wird die Jagdzeit auf 
weibliches und junges Rehwild um 
einige Wochen pro Jahr erweitert, 
und Drück- und Treibjagden dürfen 
zur Erfüllung des Abschussplans be-
reits im Oktober durchgeführt wer-
den.
Die Jagdplanung und der Jagdbe-
trieb liegen weiterhin in der Eigenver-
antwortung der Jagdgesellschaften. 
Wo dies notwendig ist, werden kan-
tonsweit abzustimmende Massnah-
men zur Beeinflussung der Bestan-
desentwicklung gewisser Tierarten 
vom Kanton festgelegt. Dies gilt ins-
besondere für sensible und potenziel-
le Konfliktarten respektive für Arten 
mit grossem Raumbedarf wie Wild-
schwein, Rothirsch, Gämse und Kor-
moran. Der Kormoran wurde von der 
Liste der geschützten Vogelarten im 
Kanton Aargau im Einvernehmen mit 

baren Fläche und der Beschaffenheit 
des Jagdreviers und basiert allein auf 
Daten aus dem geografischen Infor-
mationssystem (AGIS). Der Regie-
rungsrat legt auf Beginn einer neuen 
Pachtperiode die jährlichen Pachtzins-
einnahmen fest. Das für die Jagd zu-
ständige Departement Bau, Verkehr 
und Umwelt bestimmt dann auf An-
trag der kantonalen Jagdkommission 
die Pachtzinsen für die einzelnen 
Jagdreviere. Die Pachtzinseinnahmen 
kommen dem Kanton zu. Mit der 
Pacht erhalten die Jagdgesellschaf-
ten nicht nur das Recht zu jagen, sie 
übernehmen auch Verpflichtungen für 
die Erhaltung gesunder Wildtierbe-
stände und für die Minimierung von 
Konflikten zwischen den Lebensraum-
ansprüchen der Wildtiere und den 
Ansprüchen unserer Gesellschaft. Je 
nach Jagdrevier kann dies für die Jä-
ger eine grosse zeitliche Herausfor-
derung sein. Dies ist ein Grund, dass 
es keine Höchstzahl mehr für Mitglie-
der einer Jagdgesellschaft gibt. Die 
Mindestzahl liegt bei drei Mitgliedern 
respektive einem Mitglied pro 200 
Hektaren Jagdrevierfläche.

Mehr Gewicht  
für die Schiessfertigkeit 
Das Schiessen ist ein grundsätzliches 
Handwerk der Jägerinnen und Jäger, 
das beherrscht werden muss. Auf 
jagdlichen Schiessständen wird zur 
Übung auf Rehbockscheiben, fliegen-
de Tontauben und auf sich bewegen-
de Wildtierscheiben gezielt. Mit dem 
neuen Jagdgesetz wurde auch ein 
periodischer Schiessnachweis für alle 
Jäger, die im Kanton Aargau jagen 
möchten, eingeführt. Neu werden 
Jagdpässe von Jägern aus Nachbar-
kantonen, die dort einen gültigen 
Jagdpass besitzen, für die Jagd im 
Kanton Aargau anerkannt. Dies dient 
der Erleichterung der kantonsüber-
greifenden Jagd, speziell für die 
Schwarzwildjagd. Die Wildtiere ken-
nen bekanntlich keine Grenzen und 
ihr Management bedingt vermehrt 
eine grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit.

Die Schiessfertigkeit ist für alle Jagdberechtigten ein grundlegendes 
Handwerk. Mit dem neuen Jagdgesetz wurde ein obligatorischer Schiess-
nachweis für alle Jägerinnen und Jäger eingeführt. Der Schiessnachweis 
muss spätestens bis am 31. Dezember 2011 erstmals erbracht werden.

Fo
to

: S
ek

ti
o

n
 J

ag
d

 u
n

d
 F

is
ch

er
ei



U M W E L T  A A R G A U  Nr. 48  Mai 2010 51

N
at

ur

ter als bisher sind die Wildtiere vor 
Störungen in der Brut- und Setzzeit 
geschützt. Neu gilt eine generelle Lei-
nenpflicht in der für Wildtiere sensib-
len Aufzuchtszeit vom 1. April bis 31. 
Juli im Wald und am Waldrand. In 
der übrigen Jahreszeit können Hunde 
auf Waldstrassen ohne Leine geführt 
werden, sofern sie unter direkter Auf-
sicht stehen. 

Wer zahlt neu den Wildschaden?
Die Verhütung und Vergütung von 
Wildschaden war bisher im Kanton 
Aargau ein sehr kompliziertes Sys-
tem, was die finanziellen Zuständig-
keiten und die Verantwortung betraf. 
Je nach Tierart und Funktion der Be-
teiligten – Jäger, Gemeinde oder Ge-
schädigter – galten andere Vorschrif-
ten. Dies musste schon aufgrund der 
Änderung, dass neu der Kanton an-
stelle der Gemeinden den Pachtzins 
einnimmt, geändert werden. Wie bis-
her sind für die Verhütung von Wild-
schäden in erster Linie die Grundei-
gentümer verantwortlich. Sie haben 
ein Anrecht auf angemessene Abgel-
tung von Schäden, sofern sie die zu-
mutbaren Verhütungsmassnahmen 
getroffen haben. Die Abgeltung von 
Schäden erfolgt neu bis zu einem be-
stimmten Betrag (ein Viertel des 
Pachtzinses) direkt durch die betref-
fende Jagdgesellschaft, und zwar 
auch bei Wildschweinschäden. Dafür 
werden die Jagdgesellschaften von 
dem bisher vom Kanton eingezoge-
nen Staats- und Wildschadenzuschlag 
finanziell entlastet. Eine gewisse fi-
nanzielle Verantwortung bleibt jedoch 
bei den Jagdgesellschaften, weil die 
Jagd ein wichtiges Instrument zur Re-
gulierung der Wildtierbestände, der 
Beeinflussung ihres Verhaltens und 
ihrer räumlichen Lenkung ist. Weil 
geschützte Arten nicht bejagt wer-
den, übernimmt der Kanton in Zu-
kunft gewisse Schäden von bestimm-
ten geschützten Wildtierarten wie Bi-
ber und Luchs, wie dies das Bundes-
gesetz vorsieht. Auch diese kantonale 
Regelung ist neu. Das ganze Wild-
schadenkapitel wird übrigens erst  
am 1. Januar 2011 in Kraft gesetzt. Bis 
dann gilt noch die bisherige Rege-
lung.

Für die Akzeptanz der Jagd in der Bevölkerung ist das regelmässige 
 Gespräch eine Voraussetzung. Die Jagdaufseher sind erste Anlaufstelle für 
Fragen und Beratungen im Bereich Wildtiermanagement (Wildunfälle, 
Wildschäden usw.).
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Die Gemeinden wurden mit dem neuen Jagdgesetz von administrativen 
und finanziellen Verpflichtungen entlastet. Für die Vergabe der Jagdreviere 
und die Wahl des Jagdaufsehers braucht es jedoch ihre Zustimmung. Die 
jährliche Informationspflicht der Jagdgesellschaft an die Gemeindebehörde 
kann auch im Rahmen eines Jagdtages erfolgen.
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Jetzt folgt die Praxis
Die Gesetzesrevision hat von Beginn 
weg für viel Gesprächsstoff gesorgt. 
Das Meinungsbild war kontrovers 
und die Anliegen waren vielfältig. 
Alle offenen Fragen konnten jedoch 
im Rahmen der Anhörung konstruk-
tiv geklärt werden. Es entstand ein 
solider Gesetzesentwurf, der im Gros-
sen Rat am 24. Februar 2009 in zwei-
ter Lesung mit 98 gegen 28 Stimmen 
zum Beschluss erhoben wurde. Die 
Referendumsfrist lief ungenutzt ab, 
sodass die neue Gesetzgebung auf 
den 1. Januar 2010 in Kraft gesetzt 
werden konnte. Jetzt muss sich das 
neue Jagdrecht bewähren. In diesem 
Jahr findet zugleich die Neuverpach-
tung der neu 210 Jagdreviere für die 
nächsten acht Jahre statt. Der Pro-
zess und die Inkraftsetzung des neu-
en Jagdrechts haben auch in der rest-
lichen Schweiz Beachtung gefunden. 
Der Aargau ist immerhin der grösste 
und älteste Kanton mit dem Revier-
jagdsystem!

Klare Rechte und Pflichten  
für die Jagdaufsicht
Die Jagdaufsicht wird wie bisher 
durch die Jagdgesellschaft sicherge-
stellt. Die Jagdaufseherinnen und 
Jagdaufseher werden jedoch nicht 
mehr vom Bezirksamt, sondern vom 
Kanton in Pflicht genommen und mit 
einem Ausweis versehen. Ihr Aufga-
benbereich umfasst einerseits die 
Aufsicht und Kontrolle über die Ein-
haltung der jagdrechtlichen Bestim-
mungen. Andererseits sind sie An-
sprechpartner für Beratungen und 
Auskünfte sowie Meldestelle bei Kon-
flikten mit Wildtieren (Wildunfälle, 
Wildschaden). Zudem wirken sie bei 
der Abschussplanung und der Jagd-
statistik mit. Dafür erhalten Jagdauf-
seherinnen und Jagdaufseher neu 
den Jagdpass kostenlos. Für kanto-
nale revierübergreifende Massnah-
men können gewisse Jagdaufseher 
vom Kanton beauftragt werden.

Dieser Artikel entstand in Zusam-
menarbeit mit Dr. René Urs Alter-
matt und Dr. Heinz Kasper, Abtei-
lung Wald, 062 835 28 50.


